
Bundesministerium für. Umwelt, 
Jugend und Familie 

zl. 08 1531/7-I/6/89 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

/fQ/5N-1A1/HC 
A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Postfach 10 

Telefon 71158/ DW 4202 
DVR: 0441473 
Telefax Nr.: 711 58/4221 

Sachbearbeiter: THOMAS I TZ 

5. September 1989 

i~~~am:~;n i ;;e:riff(GrqETZEt\I!~~WP ' ... _ ... _ .... _ ...... 1 ' .. . (;.1:1 .•.. ~._ . 

Datum, z,o, St P .1989 

J VerteJlt . .2?:Vf.~ -.. '-
Betrifft: Berggesetznovelle 1989 -- -"- i~ tur 
In der Anlage beehrt sich das Bundesministerium für umwelt, 

Jugend und Familie 25 Ablichtungen der Stellungnahme des ho. 

Ressort zum Entwurf der Berggesetz-Novelle 1989 zu übermit

teln. 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

vW~l----
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.\ 
Bundesministeriumjür Umwelt, 

Jugend und Familie 

Zl. 08 1531/7-1/6/89 

An das 
Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten 

Landstraßer Hauptstraße 55 - 57 
1031 Wien 

Betrifft: Berggesetznovelle 1989 

A-1031 Wien, RadetzkystraBe 2 
Postfach 10 

Telefon 71158/ DW 4202 
DVR: 0441473 
Telefax Nr.: 711 58/4221 

THOMASITZ 
, Sachbearbeiter: 

5. september 1989 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie erlaubt 
sich zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berggesetz 
1975 geändert wird (Berggesetznovelle 1989), wie folgt Stel

lung zu nehmen: 

I AlI,ge.ein: 

Ziel der Neuregelung des Berggesetzes ist die ,Verwirklichung, 
des ArbeitsUbereinkommens der Regierungsparteien im Kampf 
gegen das Waldsterben rigorose Maßnahmen zur Luftverunreini
gung vorzusehen sowie eine'BarmonisieJ!'ung des 'Anlagenrechts 
des Berggesetzes mit den diesbezüglichen Bestimmungen in der 

Gewerbeordnung. 

Vorweg ist fe~tzuha1ten, daß diese Intention mit dem'vorlie

genden Entwurf keineswegs erreicht wird. 
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Grundsätzlich ist zu bemerken, daß ein wirksamer S~hutz der 
Nachbarn und der Umwelt auf Grund der vorliegenden Novelle 
nicht gewährleistet ist und Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung 
insbesondere aus Anlagen von Bergbaubetrieben die rätigkeiten 
ausführen, die normalerweise der Gewerbeordnu~g unterliegen, 
nicht oder nur wesentlich schwerer als entsprechenj der Ge
werbeordnung durchsetzbar sind. Das Ziel, dem Umweltschut,z, 
insbesondere den Problemen der Luftreinhaltung mehr Beachtung 
zu schenken, wurde bedauerlicherweise nicht erreicht. Fragen 
des Bodenschutzes, der Abfall- und Reststoffbehandlung, der 
Abfallvermeidungund Reststoffwiederverwertung wer jen über
haupt nicht berührt. Dieser Entwurf kann daher aus Umwelt
sicht nur als Rückschritt bezeichnet werden. 

Auf Grund der Tatsache, daß auch von Anlagen, die (nur) dem 
Berggesetz unterliegen, erhebliche Gefahren und Um~eltbe
lastungen ausgehen und ausgehen können, kommt der Jmwelt
schutzkomponente im Berggesetz besondere Bedeutung zu. Daher 
wäre aus der Sicht des Umweltschutzes eine große, über die 
bloß punktuellen Änderungen der vorliegenden Novelle hinaus
gehende, Novellierung besonders wünschenswert. 

Das geltende Berggesetz beschränkte sich neben dem Schutz der 
Beschäftigten darauf, Gefahren für Eigentümer benachbarter 
Grundstücke einer bergbaulichen Anlage abzuwehren. Vor
~orgende Umweitpolitik darf sich jedoch nicht auf jie bloße 
Gefahrenabwehr beschränken, sondern muß Gefahren v~rausschau-

\ 

end erkennen und vorbeugend vermeiden oder vermindarn und 
damit bewirken, daß die Natur und damit die Lebens;rundlage 
des Menschen geschUtzt und schonend in Anspruch genommen 
wird. 
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Im Sinne einer modernen, zukunftsorientierten Umweltschutzge
setzgebung sollten daher den entsprechenden Bestimmungen des 
Berggesetzes auch 

das vorsorgeprinzip (Emissionsbegrenzung nac.h dem Stand der 
Technik) 

das dynamische Prinzip (Anpassung von Anlagen an den Stand 
der Technik) 

zugrunde gelegt werden. 

Bestehende Anlagen (Altanlagen) belasten die Umwelt im Ver
hältnis zu ihrer Größe und Leistung oft besonders stark. Das 
bisher geltende Berggesetz bietet keinerlei Möglichkeiten zu 
einer verpflichtenden Sanierung von Altanlagen, wie es z.B. 
im Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen vorgesehen ist. Eine 
moderneUmweltpolitik muß dagegen die verpflichten:1e Sanie
rung von Altanlagen und die dynamische Anpassung der von der 
Anlage ausgehenden Emissionen an den Stand der Technik ver
langen. 

Die obertägicjen Bergbauanlagen sowie Bergbauanlagen, von de
nen ein Teilobertags ist, sind ausnahmslos bewilligungs
pflichtig. ,untertägige Berqbauanlagen sind nur dann bewilli
gungspflichtig, wenn diese wegen ihrer Ausstattung mit Ma
schinen und Geräten, wegen· ihrer Betriebsweise oder sonst 
geeignet sind, das. Leben und die Gesundheit von Arbeitnehmern 
zu gefährden. Ge'nau genommen, kommt di,ese Ausnahmeklausel nur 
dem Arbeitnehmerschutz nach, nicht abet: dem Bereich des Um
weltschutzes. Es wird daher eine generelle Bewilligungs
pflicht neben den obertägigen Bergbauanlagen und s::Jlcher, von 
denen ein Teilobertags gelegen ist, auch für die ebenso um
~eltrelevanten untertägigen Bergbauanlagen gefordert. 
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Der befristete Probebetrieb der Bergbauanlagen ist für die 
Fälle, in denen die Auswirkungen der Anlage für den Betrieb 
bzw. die Benützung derartiger Bergbauanlagen im Zeitpunkt 
ihrer Festsetzung nicht ausreichend beurteilt werd!n können, 
jedenfalls zwingend vorzuschreiben. Die im Ent,wurf vorgesehe
ne Frist von zwei Jahren ist dazu zu hoch gegriffen. 

Zur Barmonisierung des Berggesetzes mit den betreffenden Be
stimmungen in der Gewerbeordnung ( GewO 1973 i.d.F. BGB1. Nr. 
399/1988 )sind unbedingt nachfolgende umweltrelevante Verbes
serungen analog dem Gewerberecht aufzunehmen (sieh! auch die 
Punkte a) bis e) am Ende des Allgeminen Teils): 

- Bedachtnahme auf das "Schutzgut Umwelt" im Sinne des 
§ 69a GewO. 

- Im Gegensatz zur vergleichbaren Bestimmung des § 77 Ahs. 3 
GewO fehlt eine Anordnung, daß Emissionen luftverunreini
gender Stoffe jedenfalls nach dem Stand der Technik zu be
grenzen sind. Die Ermächtigung zur Festlegung von Emis
sionsgrenzwerten ist gesetzlich nicht determiniert bzw. -
wenn man eine Determination aus den systematischen Zusam
menhängen su'cht - nur aus dem Nachbarschutzprinzip determi
niert. 

- In Anlehnung an S 79a.i.V.m. § 79 GewO müßte im aerggesetz 
eine Bestimmung vorgesehen werden, die den Bundesmin'ister . ' 

, . , 
für Umwelt, Jugend und Familie ermächtigt, einen Antrag auf 
Durchführung eines Verfahr'ens (Stand der Technik, Verhäl t
nismäßigkeit) zu stellen, falls die von der, Behörde bereits 
bescheidmäßig vorgeschriebenen Auflagen keinen ausreichen
den Schutz im Sinne des § 74 Ahs. 2 GewO garantieren. 
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In diesem zusammenhang ist festzuhalten, die zu schützenden 
Inte'ressen im Berggesetz zumindest dem Schutzziel des S 74 
Ahs. 2 GewO entsprechen müssen. 

- Analoge Meldepflicht des Betriebsinhabers ge~äß § 80 
Ahs. 1a GewO, wenn durch Elementarereignissen oder durch 
sonstige Umstände der Betrieb unterbrochen wird und wenn 
anzunehmen ist, daß die betrieblichen Vorkehrungen nicht 
ausreichen, die Umwelt (5 69a GewO) und die in 
S 74 Ahs. 2 GewO umschriebenen Interessen zu schützen. 

- Umfassende Verordnungsermächtigungen im Sinne des 5 82 GewO 
für die Erlassung von Ausstattungsvorschriften und Emis
sionsgrenzwerten, die auch für Altanlagen gelten k5nnen. 

- Insbesondere ist hervorzuheben, in dem betreffenjen Entwurf 
Betimmungen zur St5rfallregelung entsprechend den S 82a 
GewO aufzunehmen sind. Hiebei soll in unabdingbarer Ergän
zung der Gewerbeordnung Bestimmungen über die Information 
der Öff'entlichkei t betreffend di.e Gefahren gefahrengeneig
ter Anlagen sowie über das Verhalten bei St5rfällen aufge
nommen werden. In,diesem Zusammenhang darf auf die nachfol
gend kurz skizzierten internationalEm Bestrebungen hinge
wiesen werden: 

Eine derartige Information der Öffentlichkeit ist sowohl in 
der. Beschlußempfehlung des Rates der OECD vom 8. Juli 1988 
über die Information der Öffentlichkeit bei Unfällen mit 
gefährlichen Chemikalien, C (88) 85 ('entgültig), durch die 
eine internationale Verpflichtung für Österreich besteht, 
diesen Beschluß umzusetzen, als auch in der "Seveso" Richt
linien der EG, 82/501/EWG, vorgesehen. In der zweiten Ände
rung der Seveso-Richtlinie vom 24. November 1988, 
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88/610/EWG, wurde diese Verpflichtung durch eine Neufassung 
des Art. 8 Abs. 1 noch verstärkt. Personen, die ~on Stör
fällen betroffen werden könnten, sind in geeigenter Weise 
und unaufgefordert über die Sicherheitsmaßnahmen und das 
richtige Verhalten im Falle eines Unfalles z~ informieren. 
Die Informationen sind in angemessenen Abständen zu wieder
holen und auf den neuesten Stand zu bring~n. Überdies sind 
sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die zu dieser 
Information notwendigen Angabe sollen unter anderem den 
Namen des Unternehmens, die Angabe des Standortes, eine 
Erläuterung der Tätigkeit, eine allgemeine Unterrichtung 
über die Art der Gefahr bei Störfällen umfassen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die in S 146 Abs. 2 des 
ggstdl. Entwurfes vorgesehene Maßnahme betreffenj Störfälle 
unzureichend ist. 

- Regelungen betreffend wiederkehrender Überprüfun3 von Anla
gen durch Sachverständige analog dem S 82b GeWO. 

- Bei der Auflassung von Anlagen bzw. Teilen solcher Anlagen 
ist in Anlehnung an S 83 GeWO auf die zu schützenden Inter
essen des S 74 Abs. 2 GeWO abzustellen. 

Aus .derSicht des Umweltschutzes ist weiters festzuhalten, 
daß für neu zu genehmigende bergrechtliche Anlagen in.keiner 
Weise auf eine Prüfung weitgehenderUmweltvoraussetzungen im 
Sinne einer "Umweltverträglichkeitsprüfung" eingegangen wird 
(siehe auch die Formulierungsmöglichkeit zu S 146 ~s. 2). 
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Das Anlagenrecht ·des Berggesetzes tritt in zahlreichen Zusam
menhängen - jeweils unter verdrängung des Betriebsanlagen
rechts der GewÖ 1973 - in Konkurrenz mit den diesbezüglichen 
Bestimmungen der Gewerbeordnung: 

- Wenn ein Steinbruch grundsätzlich der Gewerbeordnung unter
liegt, so unterliegt der Steinbruch, bei dem z.B. Dolomit 
gewonnen wird, dem Berggesetz. 

- Wenn ein Granitabbau ("sonstiger mineralischer R~hstoff") 
auch der Gewerbeordnung unterliegt, so unterliegt ein un
terirdischer Granitabba~ doch dem B~rggesetz. 

- Wenn die Verarbeitung von Mineralölen auch grundsätzlich 
der Gewerbeordnung unterliegt, so unterliegt das 
"Aufbereiten" solcher und anderer Stoffe nach Maßgabe des 
§ 2 einerseits und des § 132 andererseits doch wiederum dem 
Berggesetz. 

Weiters tritt das Berggesetz in Konkurrenz zumWasserrechts
gesetz; nur unter den - in der Praxis zu engen - V~rausset

zungen des S 98 Abs. 3 wasserrechtsgesetz 1959 bleibt wenig
stens kumulierend eine zuständigkeit der Wasserrecntsbehörde 
gewahrt: 

So nehmen die Bergbehörde etwa für Naßbaggerungen, die auf 
eine dem Berggesetz unterliegenden Gewinnung mineralischer 
Rohstoffe abzielen, die exklusive zuständigkeit ~er Bergbe
hörden in Anspruch. 

- Weiters tendieren die Berghauptmannschaften dazu, auch De
poniebewilligungen auf aergwerksareal unter Ausschluß der 

.wasserrechtsbehörde zu erteilen. 

'. 
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Das Bergrecht enthält bis heute keine Regelung über die 
ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen. 

Schließlich verdängt das Bergrecht für seinen Bereich auch 
die Zuständigkeiten der Eisenbahnbehörden (vgl .• 5 147). 

Vor allem im Hinblick auf die ersten beiden Problemkreise ist 
die vorgeschlagene Neufassung des 5 146 unzureichend: 

a) Anders als die GewO (5 77 Abs. 2) nimmt der Ent~rf ~uf 
den Menschen als Maßstab für die Beurteilung der Zumutbarkeit 
von Einwirkungen überhaupt nicht Bedacht. Vielmehr wird mit 
der Fortschreibung der Zulässigkeit "erheblicher" 5berschrei
tungen des. Einwirkungspegels (§ 146 Abs. 4) ein geradezu ar
chaischer Standard perpetuiert. 

b) Es fehlt jegliche dem S 77 Abs. 2 GewO vergleichbare Er
mächtigung, geeignete Auflagen zur ordnungsgemäßen Entsorgung 
von Abfällen zu erlassen. 

c) Eine Mitwirkung der betroffenen Anrainer sieht S 146 

Abs. 5 auch weiterhin nur im Hinblick auf das Bewilligungs
verfahren vor. Es fehlt eine dem 5 81 GewO vergleichbare Be
stimmungen, die die Partei stellung der Nachbarn auch im Ver
fahren über eine Änderung einer derartigen Anlage verankert. 

d) Zum einen fehlt weiterhin eine dem 574 Abs. 2 Z 5 GeWO· 
vergleichbare Subsidiaritätsklausel, die sicherstellt, daß 
die wasserhaushälterischern und die Reinhaltungsb'estimmungen 
des wasserrechtsgesetzes jedenfalls - unabhängig v::m der 
Vollzugszuständigkeit - durchzusetzen sind. 
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e) Zum anderen sollte - vergleichbar anderen Bundesgesetzen -
eine Bedachtnahmeregelung einerseits auf die Interessen des 
Naturschutzes (Abwägungsgebot) und andererseits auf die be
stehenden Raumordnungspläne (denen oft mühevolle Grundlagen
forschungen der Raumordnungsabteilung des Lan~es über 
"geeignete Abbaugebiete" zugrundeliegen) aufgenommen werden. 

11 Im speziellen zu den einzelnen Paragraphen: 

ad) § 2 Abs. 1: 

Insbesondere für das Speichern und Aufbereiten flüsiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe wären strenge Emissionsgrenz
werte vorzusehen. 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, daß das Suchen und grforschen 
geothermischer Quellen, das Gewinnen von Erdwärme sowie Vor
arbeiten einer gesetzlichen Regelung unterworfen werden. Die 
Interessen der Anrainer und der Umwelt erscheinen allerdings 
im Genehmigungsverfahren, Betriebsbewilligungsverfahren und 
beim Betrieb nicht hinreichend berücksichtigt. 

ES ist darauf hinzuweisen, daß der Passus " ••• für die Unter
suchung des ulltergrundes auf Eignung zum Lagern von Materia
lien in un~erirdischen Hohlräumen ••• " nur so zu interpretie
ren ist, daß ausschließlich untersuchungen auf diesbezügliche 
Eignung zum Lagen von Materialien unter das Berggesetz fal
len, aber in diesem zusammenhang nicht Standorte für Abfall
deponien ausgewiesen oder sogar Standards für diese festge
legt werden. 
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ad) 55 13, 26, 79 Abs. 2, 92 Abs. 2 und 111 Abs. 2~ 

Durch die vorges~hlagene Formulierung "Vor.Genemigung des 
Arbeitsprogrammes sind, soweit hiedurch öffentliche Interes
sen berührt werden, die zur ihrer Wahrnehmung .berufenen Ver
waltungsbehörden zu hören" ist zu allgemein gehalten, um ei
nen wirksamen Schutz zu erreichen. Das Schutzziel ~äre ent-

sprechend zu 5 74 Abs. 2 GeWO zu formulieren, ebenso die Ge
nehmigungsvoraussetzung und -verfahren (siehe auch Ausführun
gen zu S 79 Abs. 2). 

ad) 5 59 Abs. 2: 

Es erscheint problematisch, daß in einem Gebiet in dem 30 
Jahre keine bergfreien mineralischen Rohstoffe gewonnen wor
den sind, ohne weitere Maßnahmen oder Bewilligungsverfahren 
neuerlich Arbeiten zum Feststellen der Abbauwürdigkeit durch
geführt werden können. 

ad) S 63 Abs. 2 : 

Es erscheint gerechtfertigt, den Abschlußbetriebsplan nicht 
zweimal vorzulegen. Allerdings wird angemerkt, daß aus den 
Bestimmungen über das Lagern und Entsorgen von Reststoffen zu 
enthalten hat. Diese wäre unbedingt aufzunehmen (gilt auch 
für S 67 Abs. 1). 

19/SN-217/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 21 von 36

www.parlament.gv.at



19/SN-217/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)22 von 36

www.parlament.gv.at



- 11 -

ad) S 79 Abs. 2: 

Nähere Bestimmungen Uber Genehmigungsverfahren, insbesondere 
BUrgerbetei1igung fehlen. Eine Anhörung von verwaltungs
behörden, soweit "hiedurch öffentliche Interes.sen berUhrt 
werden" erscheint zu wenig. Das Schutzziel gemäß S 74 Abs. 2 
GewO und das Genehmigungsverfahren wären analog der Gewerbe
ordnung zu regeln. In diesem zusammenhang darf nochmals auf 
die fehlenden Bestimmungen und Ubet nachträgliche Auflagen 
verwiesen werden, falls das Schutzziel nicht gewährleistet 

. ist (vgl. SS 79 und 79a GeWO). 

ad) S 132 Abs. 1 urid 2: 

Die hierangefUhrten Arbeiten zur Aufbereitung und Weiterver
arbeitung der mineralischen Rohstoffe entsprechen rätigkei
ten, die in der Gewerbeordnung geregelt sind. Anal~g dazu 
wäre eine Emissionsbegrenzung entsprechend dem Sta~d der 
Technik durch Bescheid bzw. Verordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister fUr Umwelt, Jugend und Familie zu fordern. 
Ein Genehmigungsverfahren analog einem Betriebsbewilligung$
verfahrens im Sinne der Gewerbeordnung wäre vorzusehen, mit 
BUrgerbeteiligung und der' Möglichkeit zur Vorschreibung nach
träglicher Auflagen 'zur Erreichung des Schutzzieles (s.o.) •. 

Zu den Erleichterungen ,betreffend ,Kleinbetriebe kann insofern 
nicht ausreichend stellung bezogen werden, da aus jen Bestim
mungen nicht hervorgeht, was unter einem Kleinbetrieb zu ver
stehen ist. Diese angesprochenen Erleichterungen er.scheinen 

-daher' im ,Sinne des Umweltschutzes sehr problematisch. 
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In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß durch die Ände
rung des S 132 Abs. 1 eine Pauschalgenehmigung zur Benutzung 
von Bergbauanlagen zur Lagerung von "Materialien und sonsti
ger Stoffe" erteilt wird. Es wäre zu prüfen, inwieileit durch 
diese Befugnis in andere bestehende Gesetze, ~ie das Spreng-. 
mittelgesetz und das Sond~rabfa11gesetz, eingegriffen wird, 
bzw. diese ad absurdum geführt werden. Eine Lagerung von Son
derabfällen in "geo10gischen"Strukturen" wäre aus jer Sicht 
des Umweltschutzes auf jeden Fall einer besonderen Um
weltverträglichkeitsprüfung und einem eigenen behördlichen 
Genehmigungsverfahren zu unterwerfen. 

Darüberhinaus ist nicht ersichtlich, warum auch dia Weiter
verarbeitung und Lagerung von Produkten (5 132 Abs. 2) aus
schließlich dem Bergrecht unterliegen soll, gehen joch von 

der Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen enorme Umwelt
gefahren aus, wie erst kürzlich das Beispiel der Kupferhütte 
Brix1egg gezeigt hat. 

Aus Umweltschutzgründen sind diese Befugniserweiterungen auf 
das strikteste abzulehnen, insbesondere deshalb, da keine 
verbindlichen Grenzwerte für bergbauliche Anlagen existieren. 

ad) S 138: 

Es ist nicht einzusehen, warum "kleine" Bergbaubetriebe _ 
unter 30 Arbeitnehmer - (normalerweise) keinen Hauptbetriebs
plan aufzustellen haben. Auf Grund des enormen Rationalisie. 
rungsfortschritts im Bergbau durch den Einsatz mod~rner und. 
komplexer vollautomatischer Bergbaumaschinen können auch de
rart "kleine" Bergbaubetriebe erhebliche Gefährdun~~n und 
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Beeinträchtigungen - insbesondere der Umwelt - her~orrufen. 

Das Abstellen alleine auf die "Gefährlichkeit" eines Kleinbe
triebes in S 138 Abs. 2 stellt eine zu unpräzise Definitions
variante dar, um potentiell umweltbeeinträchtigende 
"Kleinbetriebe" ausreichend und wirksam erfas~en zu können. 

Insbesondere wird das Aufstellen von Hauptbetriebsplänen bei 
denjenigen "kleinen" Bergwerksunternehmen einen entschei
denden Mangel darstellen, die si~h bereits bestehender, also 
schon geschaffener Bergwerke und untertägiger Anlagen, wie 
aufgelassener Stollen bedienen, um Materialien und sonstige 
Stoffe zu lagern. Aus ho. Sicht ist daher auch durch die Be
schränkung auf 30 Arbeitnehmer kein plausibler Minjestgrößen
bereich für einen Bergbaubetrieb gegeben, zumal es sich und 
die regelmäßige Beschäftigungen von Arbeitnehmern ~andelt, 
also offensichtlich Saisonkräfte und nur kurzfristig Beschäf
tigte bzw. Unternehmen mit stark fluktuierenden Personalstän-

den etc. ebenfalls von der Aufstellung eines Bauptbetriebs
planes ausgenommen sein werden. Das Ein-
engungskriterium der "Gefährlichkeit" eines solchen Kleinbe
triebes~ welches als eventuelles Korrektiv hier wirksam wer
den könnte, ist allerdings zu unspezifisch formuliert. 

ad) S 146 Abs. 1 und 2: 

Die Bewilligungspflicht sollte nicht nur auf den Arbeitneh
merschutz beschr~nkt bleiben, sondern sich auf den Schutz der 
Anrainer und der Umwelt beziehen~ Die Unterlagen für Anlagen 
zur Aufbereitung für veredelung oder weiterverarbeitung soll
ten nach Art und Umfang denen entsprechen, die für 'eine Be
triebsbewilligung laut Gewerbeordnung notwendig sind. Positiv 
zu beurteilen ist, daß zumindest unterlagen für die Beur
teilung der zu erwartenden Emissionen gefordert werden. 
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Auf jeden Fall sollte eine Emissionsbegrenzung entsprechend 
dem Stand der Technik mit der entsprechenden Dynamisierungs
klausel aufgenommen werden sowie eine Verordnungsermächtigung 
für Emissionsgrenzwerte. 

Auch die im § 146 Abs. 2 erwähnten Maßnahmen betreffend Stör
fälle sind vor allem im Hinblick auf die oben erwähnte Lager
ung von "Material und sonstiger Stoffe", aber auch hinsicht
lich der Explosionsgefährdung von bergbaulichen Anlagen wohl 
genauer in einer Verordnung - entsprechend einer noch zu er
lassenden Störfallverordnung nach dem Ge~erberecht - festzu
legen. 

Formulierungsmöglichkeit: 

"Die durch Bergbauanlagen hervorgerufenen Umweltbelastungen 
sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, insbesondere 
haben die nach dem Stand der Technik vermeidbaren Emissionen 
~u unterbleiben. Darüberhinaus dürfen nach einer nach dem 
Bundesgesetz •••• , BGBl. Nr ••• / •••• , durchgeführten Umwelt
verträglichkeitsprüfung keine für die Allgemeinheit untragba
ren erheblichen Umweltauswirkungen eintreten." 

ad) § 146 Abs. 4 

Die Formulierung "örtliche Verhältnisse", "gewöhnliches Maß" 
und "ortsübliche Benützung" ist zu allgemein gehalten und 
läßt derartig viele Auslegungsmöglichkeiten offen, daß damit 
kein wirksamer Schutz der Umwelt erreicht werden ,kann. 
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ad) § 146 Abs. 5 

Hier wäre zumindest der Nachbarschaftsbegriff im Sinne der 
Gewerbeordnung einzufügen, da dieser wesentlich umfassender 
ist und nicht nur die benachbarten Grundstück~ umfaßt. 

Allgemein betrachtet ist der Parteienbegriff im vorliegenden 
Entwurf einger gefaßt als in der Gewerbeordnung. Von einer 
Harmonisierung kann auch in diesem Fall nicht gesprochen wer
den. 

ad) § 146 Abs. 8: 

In diesem Zusammenhang müßte etwas über die "Nachs:>rge" von 
aufgelassenen Bergbauanlagen ausgesagt werden. 

ad) § 150: 

Hier stellt sich vor allem die Frage der Überwa~hung, insbe
sondere inwieweit der Bundesminister für wirtschaftliche An

gelegenheiten in der Lage ist, zu überprüfen, ob bei einer 
Mehrfach-Bestellung der Bestellte in der Lage ist, seine 
Funktion bei allen Kleinbetrieben einwandfrei auszuüben. 

I 

ad) § 179 Abs. 1 letzter Satz: 

Die "Kann-Bestimmung" im Hinblick auf Sicnerheitsv:>rkehrungen 
ist zu allgemeine gefaßt. 
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ad) § 203 Abs. 2: 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, daß in diesem Absatz auch der 
Schutz der Umwelt aufgenommen wurde. Allerdings läßt die For
mulierung "über das zumutbare Maß hinausgehend.e Belästigung" 
eihen zu weiten Spielraum offen. , 

111 Resümierend ist festzuhalten: 

Die nunmehr geplante Novelle zum Berggesetz würde ~ie Mög
lichkeit bieten, den entsprechenden Grundsätzen eines zeit
gemäßen Umweltschutzes Rechnung zu tragen und damit einen 
Beitrag zur wirkungsvollen Reduktion von umwelt- und gesund
heitsgefährdenden Emissionen und unzumutbaren Belästigung zu 
liefern. Umso entäuschender stellt sich der nunmehr vorlie
gende Entwurf einer Novelle zum Berggesetz dar. 

Die Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik ist keine 
Bewilligungsvoraussetzung bei Neuanlagen. Das vorsorgeprinzip 
hat daher im Entwurf keine Berücksichtigung gefunden. 

- Der Entwurf enthält keine Bestimmungen zur generellen und 
wirkungsvollen Altanlagenanierung. Das Sanierungsprinzips 
blieb somit unberücksichtigt. 

- Im Rahmen der Bewilligung sind lediglich die örtlichen Be
einträchtigungen zu betrachten. Waldschäden, die fernab von 
der Quelle als Folgen von Emissionen auftreten, ~ären daher 
auch weiterhin iri Kauf zu nehmen. 
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Der vorliegende Entwurf ist weder den umweltrelevanten Be
stimmungen der Gewerbeordnungsnovelle 1988 angepaßt, noch 
entspricht er den Forderungen eines modernen Umweltschutzes. 
Der Entwurf dieser Novelle zum Berggesetz hat somit nicht die 
Möglichkei t genützt einen weiteren Schritt zur. Harnonisierung 

der wichtigsten Immissionsgesetze herbeizuführen. 

Der vorliegende Entwurf wird seitens des Bundesministeriums 
für Umwelt, Jugend und Familie jedenfalls als weder zur Er
reichung des erklärten Zieles geeignet noch einer zeitgemäßen 

Umweltpolitik entsprechend abgelehnt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 

L ist 
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